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Einwilligung zur Veröffentlichung von Altersjubilaren aus 

datenschutzrechtlicher Sicht 

Nach § 50 Abs. 2 Satz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) werden Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, 

jeder fünfte weitere und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag veröffentlicht.  

Personen, die eine Veröffentlichung ihres Altersjubiläums im Amtsblatt oder der Presse wünschen, 

bitten wir um schriftliche Einwilligung. Sie können uns das Dokument gerne ausgefüllt per E-Mail an 

ordnungsamt@nordheim.de oder per Post senden. Ansonsten werden wie o.g. keine Jubiläen 

veröffentlicht.  

Bitte beachten Sie: Personen, die eine Veröffentlichung ihrer Daten wünschen und bereits eine 

Einwilligung erteilt haben, müssen keine neue Einwilligung erteilen. Sie hat keine Gültigkeitsdauer.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwort: 

Ich willige hiermit ein, meine Altersjubiläen im Amtsblatt und auch in der örtlichen Presse zu 

veröffentlichen. 

Name:   

 
Vorname:  

  

 
Geburtsdatum:  

  

 
Anschrift:  

  

 
Telefonnummer (für Rückfragen): 

  

 
E-Mail-Adresse: 

 

 

☒ Gemäß § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG) wünsche ich eine Veröffentlichung bei 

Altersjubiläen, sowie eine Weitergabe an die Presse und den Rundfunk zum Zwecke der 

Veröffentlichung (Name, Vorname, Anschrift, Art des Jubiläums),  

 

 

Datum   Unterschrift  

 

Gemeinde Nordheim 

Bürgerbüro 

ordnungsamt@nordheim.de 

Hauptstraße 26 

74226 Nordheim 


